
180 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Unterrichtsausschusses 

über die Regieitingsvorlage (119 der Bei- gesetzes) auf eine Sozial-, wirtschafts--und rechts­
lagen): Bundesgesetz; mit dem das Hochschul- wissenschaftliche Fakultät erweitert werden. 
Organisationsgesetz -neuerlich abgeändert 3. Durch eine Ergänzung des § 29 Abs. 1 1it. e 

-- - . - wird des Hochschul-Organisationsgesetzes soll hei der 
Wahl yon Senatoren an der Universität Inns-

Die gegenständliche'· Regierungsvorlage si,eht bruck auch auf die neu zu gründende technische 
die Errichtung einer Fakultät für Bauingenieur- Fakultät Bedacht 'genommen werden. 
wesen; und· Architektur an der Universität Inns-
bruck.vor.lm Zusammenhang damit haben sich 4. Der im Artikel II der Regierungsvorlage 
4as Bundesland Tiroltind die Stadtgemeinde vqrgesehene Besetzungsmodus für die ersten sechs 
Innsbruck verpflichtet; für die Kosten der Er- LehrkanZieln der technischen Fakultät an der 
stellung· der zUIll Bet;ieb einer technischen Fakul- Universität Innsbruck soll für die ersten acht 
tät erford,erlich.en Baulichkeiten aufzukommen. Lehrkanzeln gelten. 
Die Kosten für die Einrichtung der Institu,te mit 5. Nach einem neugeschaffenen Artikel UI sol­
dm wissenschaftlichen ·undaen Lehr-Apparaten len die an Rechts- und staatswissenschaftlichen 
_sow,iedengesarIlten p,erso.nalaufwand wird der Fakultäten geltenden Prüfungsvorschriften auch 
:\3und ,.tragen; ___ ,. , für die Sozial-, wirtschafts- und rechtswissen-
_. . . -b-· schafdich-e Fakultät an der Hochschule für Sozial-,Zur v;or e:ratung,des Gesetzentwurfes hat der 

_12. und Wi,rtschaftswissenschaften in Linz Anwen-Unterriwtsausschuß,einen- Unterausschuß einge-
getzt, dem die Abgeordrieten Dipl.-Ing. Dr. Jo- dung finden. 
hanna B ay er,. Dr. B r 0 da,Dr. Hertha F i r n- 6. Abs. 1 des Artikels III der Regierungsvorlage 
be.rg,-Dr.Gr_ube.:r;Harwalik, Dr. Klei- erschien entbehrlich und soll demnach entf.allen. 
n_e_r,_ Dr;StellaKle in-Lö w, Dipl.-Ing. Dok-' Der Unterrichtsausschuß hat in seiner Sitzung 
tor Lei (ne. r ·undDr. -S cr i n z i angehö-rten. vom 12. Juli 1966 nach einer Debatte, an der sich 
<. -. Dber/Antr.ag der Abgeordneten Dr.M ale t a, _ auße'r dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dri Kl ein er und Genossen sowie auf Grund Dr. G r u b e r, R·e gen s h u r ger sowie der 
desBerichtes.deseirtgesetzten Unterauschusses. Bundesminister für Unterricht Dr. Pi f f 1-
beschloß der_ Unterrichtsauschuß . gegenüber der Per ce v i c beteiligten, die Regierungsvorlage 
Regierurigsvorlage' folgende li.nderungen: mit den angeführten Abänderungen einstimmig 

1. Aus legistischen Gründen soll die gesetzlidJ.e angenommen. 
Grundlage für die Errichtung einer technischen Auf Grund seiner Beratungen st·ellt der Unter­
Fakultät an der Universität Innshruck im § 7 richtsausschuß somit den An t r·a g, der NatiQual­
Abs. 1 des Hochsehui-Otganisationsg,esetzes ge- rat wolle dem von der Bundesregierung vorge-
schaff'en.,w:erd~n.. _, ..' legten Gehse1tzentwurf (119 der Beilagde.n) in -fder . / . 
.2.Ander.~Hochschule für Soiial- und Wirt-· an ge s c 0 s s·e n e n F as s un g le ver as­

schaftswissenchaften in Linz soll die bestehende sungsmäßige Zustimmung erteilen. 
Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten (§ 7 Abs. 3 des Hochschul-OrganisatiQns- Wien, am 12. Juli 1966 

Marberger 
Berichterstatter 

Harwalik 
Obmann 
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2 180 der Beilagen 

'j. 

dem 
Bundesgesetz vom , mit 
das Hochschul':'Organisationsgesetz 

neuerlich abgeändert wird 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hochschulorganisationsgesetz, BGBI. 
Nr. 154/1955, in der Fassung des Artikels 4 der 
EGVG.-Novelle, BGBI. Nr. 92/1959, und der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 188/1962 und 195/1965 
wird abgeändert wie folgt: 

1. Der bisherige Text des § 7 Abs. 1 hat mit 
einem Beistrich zu schließen. Sodann ist anzu­
fügen: 

"an der Universität Innsbruck eine Fakultät für 
Bauing,enieurwesen und Architektur." 

2. § 7 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Hochschule für Sozial- und Wirt­
schaftswissenschaften in Linz ,gliedert sich in 

a) eine Sozial-, wirtschafts- und rechtswissen­
, schaftliche Fakultät, 

b) eine Technisch-naturwissen~chaftlich'e Fakul­
tät." 

3,§ 29 Abs. 1 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Senato~en der Katholisch-theologischen, 
. Rechts- und staatswissenschaftlichen, . Medi­
zinischen und Philosophischen Fakultät, an 
der Universität Innsbruck auch der Fakul­
tät für Bauingenieurwes,en und Architek­
tur." 

Artikel 11 

Die Vorschläge zur Besetzung der ersten acht 
Lehrkanzeln (§ 10 Abs. 3 des Hochschul-Organi­
sationsgesetzes) an ,der Fakultät für Bauingenieur­
wesen und Archit,ektur der Universität Innsbruck 

sind von Kommissionen zu erstatten, die aus dem 
Rektor der Universität Innsbruck als Vorsitzen­
den, aus drei vom Akademischen Senat der Uni­
versität Innsbruck zu bestimmenden, ihrer Fach­
richtung nach der zu bese,tzendenLehrkanzeln 
nahestehenden Universitäi:sprofessoren und je. 
zwei von den Fakultäten für Bauingenieurwesen 
und Architektur der Technischen Hochsd1Ule in 
Wien und Graz zu entsendenden Hochschul­
professoren mit der Lehrbefugnis für das betref­
fende Fach bestehen. Handelt es sich um Fächer, 
die auch an der Akademie der bildenden Künste 
und an der Aka,demie für angoewandte Kunst in 
Wien vertreten sind, so ist auch ,von <fiesen An­
stalten ein Hochschulprofessor . mit der Lehr­
befugnis für das betl'effendeFach zu entsenden. 

Artikel' III . 

Die Bestimmungen der Juristischen Studien­
und StaatspTÜfungsordnung, StGBl. Nr. 164/1945, 
und der Juristischen Rigorosenordnung, RGBI. 
Nr. 57/1872, in der Fassung der Juristischen Rigo­
rosenordnungsnoveUe, BGBI. Nr. 48/1936, sowie 
des Bundesgesetzes über vorübergehende Maß:" 
nahmen becreff,end·di,e Abhaltung von Rigorosen 
an den Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakul­
täten der Universitäten,BGBl. Nr. 262/1963, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl.Nr. 192/ 
1964 und Nr. /1966, gelten auch für das Stu­
dium der Rechtswissenschaften an der Sozial-, 
wirtschafts- und rechtswissenschaftlichenFakul­
tät der Hochschule für Sozial- und Wirtschafts­
wissenschaften in Linz. 

Artikel ,IV " 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzesist 
das Bundesministerium für Unterricht betraut. 
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